
C. Ergebnis

Die Heranziehung eines „Partnereinkommens“, wie vom Landtag in seinem
Anpassungsgesetz vom 10. Oktober 2024 beschlossen (LT-Drucks. 18/9514;
Vorabdruck 18/61), steht nicht im Einklang mit Art. 33 Abs. 5 des Grund‐
gesetzes. Das Gesetz widerspricht zwei hergebrachten Grundsätzen des
Berufsbeamtentums: den materiellen und prozeduralen Anforderungen des
Alimentationsprinzips und dem Abstandsgebot.

Es ist verfassungsrechtlich unzulässig, eine das Mindestabstandsgebot
zum grundsicherungsrechtlichen Gesamtbedarf wahrende Besoldung von
einem Antragserfordernis abhängig zu machen. Der Dienstherr ist zur Be‐
soldung von Amts wegen verpflichtet. Der Anspruch auf amtsangemessene
Alimentation entsteht ipso iure aus dem gesetzlich definierten Statusver‐
hältnis.

Der Ergänzungszuschlag zum Familienzuschlag, der für den Fall ei‐
nes nicht-erzielten Partnereinkommens eine amtsangemessene Besoldung
der Beamtenfamilie gewährleisten will, verletzt das besoldungsinterne Ab‐
standsgebot.

Das Gesetz ist insgesamt verfassungswidrig. Das der verfassungsrechtli‐
chen Würdigung des Gesetzes vorausliegende Strukturproblem ist die –
vom Bund bestimmte – mittlerweile erhebliche Höhe der sozialrechtlichen
Grundsicherung. Diese bestimmt über das Mindestabstandsgebot unmittel‐
bar die Höhe der amtsangemessenen Alimentation niedriger Besoldungs‐
gruppen und setzt damit den Bezugspunkt für die höheren Statusämter.
Aufgrund des Abstandsgebots und dem steigenden Gehaltsniveau wird ein
Volumeneffekt für die Haushalte der Länder bewirkt. Dieser Effekt verlangt
aus haushälterischer Sicht nach einer Dämpfung der fiskalischen Folgen
einer amtsangemessenen Alimentation. Solange sich das Land Nordrhein-
Westfalen nicht in einer fiskalischen Ausnahmesituation befindet, ist dieses
Bemühen, Ausgaben zu sparen, nach der Rechtsprechung des Bundesver‐
fassungsgerichts nicht als ausreichende Legitimation für eine Kürzung der
Besoldung anzusehen.
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